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Überbrückungshilfe IV jetzt beantragen
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Die bisherige Überbrückungshilfe III Plus wird nun im Wesentlichen als Überbrückungshilfe

IV bis Ende März 2022 fortgeführt. Entsprechende Anträge können ab sofort und bis zum

30. April 2022 eingereicht werden.

Mit der Überbrückungshilfe IV unterstützt die Bundesregierung weiterhin Unternehmen,

Soloselbstständige und Freiberufler aller Branchen mit einem Jahresumsatz bis zu 750

Millionen Euro im Jahr 2020 (Grenze entfällt für von Schließungsanordnungen zur

Bekämpfung der Corona-Pandemie direkt betroffene Unternehmen sowie Unternehmen der

Pyrotechnikbranche, des Großhandels und der Reisebranche). Die Bedingungen entsprechen

weitgehend denjenigen der Überbrückungshilfe III Plus.

Grundlegende Antragsvoraussetzung ist weiterhin ein durch Corona bedingter

Umsatzrückgang von 30 Prozent im Vergleich zum Referenzzeitraum 2019. Der maximale

Fördersatz der förderfähigen Fixkosten beträgt 90 Prozent bei einem Umsatzrückgang von

über 70 Prozent. Von der Pandemie besonders betroffene Unternehmen wie die

Reisebranche oder die Kultur- und Veranstaltungswirtschaft können zusätzliche

Förderungen beantragen. Auch Unternehmen, die infolge von Corona-Regelungen wegen

Unwirtschaftlichkeit freiwillig geschlossen haben, können zeitlich befristet zunächst vom 1.

bis 31. Januar 2022 Überbrückungshilfe IV beantragen.<br> <br> Die Überbrückungshilfe

IV kann nur über einen prüfenden Dritten beantragt werden. Die Antragsfrist für Erstanträge

endet am 30. April 2022.


